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Pflichtangaben im Arbeitsvertrag

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
das Nachweisgesetz regelte bereits bisher, dass der Arbeitgeber die wichtigsten Ver-
tragsbedingungen schriftlich niederzulegen hatte und dem Arbeitnehmer aushändi-
gen musste. Bislang galt hierfür eine Monatsfrist nach Beginn des Arbeitsverhältnis-
ses. 

Diese Punkte mussten bereits nach der bisherigen Regelung dokumentiert werden: 

 Name und Anschrift der Vertragsparteien 

 Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses 

 Dauer des Arbeitsverhältnisses bei Befristung 

 Arbeitsort 

 Kurze Charakterisierung oder Beschreibung der Tätigkeit 

 Zusammensetzung und Höhe des Arbeitsentgelts 

 Arbeitszeit 

 Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs 

 Kündigungsfristen 

 Allgemeiner Hinweis auf Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinba-
rungen, die auf das Arbeitsverhältnis anwendbar sind. 

Ab August 2022 kommen folgende Punkte hinzu: 

 Enddatum des Arbeitsverhältnisses bei Befristung 

 Gegebenenfalls freie Wahl des Arbeitsorts durch den Arbeitnehmer 

 Sofern vereinbart, die Dauer der Probezeit 

 Die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts, einschließ-
lich der Vergütung von Überstunden, der Zuschläge, der Zulagen, Prä-
mien und Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Arbeits-
entgelts, die jeweils getrennt anzugeben sind, und deren Fälligkeit so-
wie die Art der Auszahlung 

 Die vereinbarte Arbeitszeit, vereinbarte Ruhepausen und Ruhezeiten 
sowie bei vereinbarter Schichtarbeit das Schichtsystem, der 
Schichtrhythmus und die Voraussetzungen für Schichtänderungen 
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 Sofern vereinbart, die Möglichkeit der Anordnung von Überstunden und 
deren Voraussetzungen 

 Ein etwaiger Anspruch auf vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung 

 Wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine betriebliche Altersver-
sorgung über einen Versorgungsträger zusagt, der Name und die An-
schrift dieses Versorgungsträgers; die Nachweispflicht entfällt, wenn 
der Versorgungsträger zu dieser Information verpflichtet ist. 

 Das bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer einzuhaltende Verfahren, mindestens die Schriftformer-
fordernis und die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
sowie die Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage; Paragraf 7 
des Kündigungsschutzgesetzes ist auch bei einem nicht ordnungsge-
mäßen Nachweis der Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage 
anzuwenden. 

Weitere Neuerungen 

 Die neuen Pflichten gelten bei Neueinstellungen ab dem 1. August 
2022. Im Gegensatz zur früheren Regelung muss jedoch bereits am 
ersten Arbeitstag dem Arbeitnehmer die Niederschrift mit den Informa-
tionen über den Namen und die Anschrift der Vertragsparteien, das Ar-
beitsentgelt und seine Zusammensetzung sowie über die Arbeitszeit 
vorliegen. Die weiteren Nachweise müssen spätestens in sieben Ka-
lendertagen nachgereicht werden. 

 Beschäftigte, die vor dem 1. August 2022 eingestellt wurden, müssen 
nur dann schriftlich über ihre wesentlichen Arbeitsbedingungen unter-
richtet werden, wenn sie den Arbeitgeber dazu auffordern. Dann gilt ei-
ne Frist von sieben Tagen. Informationen über den Urlaub, die betrieb-
liche Altersversorgung, die Pflichtfortbildung, das Kündigungsverfahren 
und geltende Kollektivvereinbarungen müssen spätestens innerhalb ei-
nes Monats bereitgestellt werden. 

 Ändern sich die wesentlichen Arbeitsbedingungen in bestehenden Ar-
beitsverhältnissen, dann muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer spä-
testens am Tag der Änderung schriftlich unterrichtet haben. Gesetzes-
änderungen oder Änderungen in Tarifverträgen oder Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen müssen weiterhin nicht schriftlich angezeigt wer-
den. 

 Neu ist auch, dass bei Verstößen ein Bußgeld von bis zu 2.000 Euro je 
Fall droht. 

 
Mit dem neuen Nachweisgesetz wird die Liste der festzulegenden Punkte erweitert, 
und die Fristen werden geändert.  
 
Freundliche Grüße  
 
 
Ihr Lohn - Kanzleiteam 
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